
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Markus Kurth, 
Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 19/32148 –

Leiharbeit − Struktur und Entlohnung im Jahr 2020

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Entwicklungen in der Leiharbeit stehen nach Ansicht der Fragestellerin-
nen und Fragesteller gerade auch in Zeiten von Corona im öffentlichen Inte-
resse. Dabei geht es insbesondere um die Entlohnung der Leiharbeitskräfte im 
Vergleich zum Stammpersonal und die Frage, inwiefern Leiharbeitskräfte stär-
ker von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Von Interesse sind in diesem Zusam-
menhang weiterhin die Auswirkungen der Reform der Arbeitnehmerüberlas-
sung, die im April 2017 in Kraft trat. Denn die Zielsetzung der Reform war 
ambitioniert: „Arbeitnehmerüberlassung soll gute Arbeit sein“, wozu „beruf-
liche Sicherheit ebenso wie ein fairer Lohn“ gehören (Gesetz zur Änderung 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze, Bundestags-
drucksache 18/9232, Begründung, S. 14).

M e t h o d i s c h e  V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g :
Die Bundesregierung geht davon aus, dass das Interesse der Fragestellerin den 
beschäftigten Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer gilt und weniger 
dem Wirtschaftszweig der Arbeitnehmerüberlassung, auch wenn abwechselnd 
nach Leiharbeitnehmern und nach Leiharbeitsunternehmen gefragt wurde. Im 
Rahmen der Beantwortung der vorliegenden Anfrage wird daher aus Gründen 
der Konsistenz und Vergleichbarkeit stets auf das Merkmal Leiharbeitnehme-
rinnen und Leiharbeitnehmer aus der Meldung zur Sozialversicherung abge-
stellt und nicht auf den Wirtschaftszweig Arbeitnehmerüberlassung. Auswer-
tungen zum Wirtschaftszweig Arbeitnehmerüberlassung würden sowohl die 
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer als auch das Personal der Ver-
leihbetriebe umfassen, welches nicht als Leiharbeitnehmerin oder Leiharbeit-
nehmer beschäftigt wird.
In der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit wird der Juni-Wert 
als Jahreswert ausgewiesen.
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1. Wie viele Personen waren nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 
2020 insgesamt in Deutschland in Leiharbeitsfirmen beschäftigt;

a) wie viele davon waren absolut und prozentual in Verleihfirmen mit 
Sitz im Ausland angestellt,

b) und welcher prozentuale Anteil der Leiharbeit an der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung ergibt sich daraus

(bitte jeweils nach Geschlecht und jeweils mit Vergleichszahlen 2018 und 
2019 und in einer separaten Anlage nach Bundesländern differenzieren)?

Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit gab es 
im Juni 2020 rund 33,32 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, 
darunter rund 702.000 Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer. Der An-
teil der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer an allen sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten betrug 2,1 Prozent.
Weitere Ergebnisse in den erfragten Differenzierungen können der Tabelle 1
im Anhang entnommen werden.* Eine Differenzierung der Betriebe nach dem 
Geschäftssitz des Unternehmens, zu dem der Betrieb gehört (z. B. ob dieser im 
Ausland liegt) ist nicht möglich.

2. Wie war nach Kenntnis der Bundesregierung die Altersstruktur der Leih-
arbeitskräfte im Jahr 2020 (bitte absolut und prozentual, differenziert nach 
Geschlecht und mit Vergleichszahlen 2018 und 2019, angeben)?

Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit zur Alters-
struktur der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmer können in der erfragten Differenzierung der Tabelle 2 im 
Anhang entnommen werden.*

3. Wie viele der Leiharbeitskräfte hatten nach Kenntnis der Bundesregierung 
im Jahr 2020 absolut und prozentual

a) keinen Berufsabschluss,

b) einen anerkannten (nichtakademischen) Berufsabschluss,

c) einen akademischen Berufsabschluss,

d) keine beruflichen Erfahrungen direkt nach der Schule bzw. Berufs-
abschluss

(bitte jeweils nach Geschlecht und mit Vergleichszahlen 2018 und 2019 
differenzieren)?

Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit hatten 
im Juni 2020 mit einem Anteil von 52,7 Prozent die meisten der sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigten Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer 
einen betrieblichen oder schulischen Berufsabschluss.
Weitere Ergebnisse in den erfragten Differenzierungen können der Tabelle 3 im 
Anhang entnommen werden.* Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse 
zu Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern vor, die ohne berufliche 
Erfahrungen außerhalb der Leiharbeit direkt nach der Schule bzw. nach dem 
Berufsabschluss eine Tätigkeit als Leiharbeitskraft aufgenommen haben.

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/32648 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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4. Wie viele der Leiharbeitskräfte wurden im Jahr 2020 nach Kenntnis der 
Bundesregierung absolut und prozentual mit dem Anforderungsniveau 
„Helfer“, „Fachkraft“, „Spezialist“ bzw. „Experte“ eingesetzt, und wie viel 
Prozent haben demnach Tätigkeiten verrichtet, die nicht ihrer Qualifika-
tion entsprochen haben (bitte nach Geschlecht und mit Vergleichszahlen 
2018 und 2019 differenzieren)?

Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit übten 
im Juni 2020 mit einem Anteil von 52,8 Prozent die meisten der sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigten Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern 
eine Helfertätigkeit aus.
Mit Hilfe der Differenzierung des Anforderungsniveaus der ausgeübten Tätig-
keit nach dem Merkmal Berufsabschluss kann näherungsweise eine Aussage 
darüber getroffen werden, wie viele Personen eine Tätigkeit über bzw. unter-
halb ihrer formalen Qualifikation ausüben.
Demnach wären die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die eine Hel-
fertätigkeit ausüben und über einen Berufsabschluss oder einen akademischen 
Abschluss verfügen, sowie diejenigen, die als Fachkraft bzw. Spezialist arbei-
ten und einen akademischen Abschluss erworben haben, unterhalb ihrer forma-
len Qualifikation tätig. Dagegen wären Personen, die als Experten tätig sind 
und einen Berufsabschluss haben sowie diejenigen, die als Fachkraft, Spezialist 
oder Experte arbeiten und über keinen Berufsabschluss verfügen, oberhalb ihrer 
formalen Qualifikation beschäftigt.
Im Juni 2020 waren demzufolge 26,5 Prozent der sozialversicherungspflichti-
gen beschäftigten Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer unterhalb ihrer 
formalen Qualifikation tätig, während 6,2 Prozent einer Beschäftigung nach-
gingen, die über ihrer erworbenen formalen Qualifikation lag.
Weitere Ergebnisse in der erfragten Differenzierung können den Tabellen 4 
bis 10 im Anhang entnommen werden.* Bei der Interpretation ist zu berück-
sichtigen, dass bei einem hohen Anteil der sozialversicherungspflichtig be-
schäftigten Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer keine Angaben zum 
Berufsabschluss vorlagen.

5. Wie hoch waren nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahr 2020 die 
durchschnittliche Bruttoentlohnung sowie der Medianverdienst der ab-
hängig Beschäftigten insgesamt über alle Branchen und im Vergleich dazu 
in der Leiharbeitsbranche

a) für Beschäftigte ohne Berufsabschluss, mit einem anerkannten (nicht-
akademischen) Berufsabschluss bzw. mit akademischen Berufs-
abschluss insgesamt über alle Branchen und im Vergleich dazu in der 
Leiharbeitsbranche;

b) für Beschäftigte mit dem Anforderungsniveau „Helfer“, „Fachkraft“, 
„Spezialist“ bzw. „Experte“ über alle Branchen und im Vergleich dazu 
in der Leiharbeitsbranche

(bitte jeweils nach Geschlecht und mit Vergleichszahlen 2018 und 2019 
differenzieren)?

6. Wie hoch ist nach Kenntnis oder nach Einschätzung der Bundesregierung 
der Anteil der Leiharbeitskräfte, die weniger verdienen als vergleichbare 
Beschäftigte?

Die Fragen 5 und 6 werden gemeinsam beantwortet.

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/32648 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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Als Grundlage für die Beantwortung der Fragen wurde das Merkmal „Entgelt“ 
aus der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit herangezogen. 
Zum methodischen Hintergrund der Entgelte verweist die Bundesregierung auf 
ihre Antwort zu den Fragen 5 und 6 der Kleinen Anfrage auf Bundestagsdruck-
sache 19/18333. Ergebnisse liegen bis zum Jahr 2020 vor.
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit betrug 
das mittlere Bruttomonatsentgelt (Median) von sozialversicherungspflichtig 
vollzeitbeschäftigten Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern der Kern-
gruppe im Jahr 2020 1.954 Euro, während Nichtleiharbeitnehmerinnen und 
-arbeitnehmer ein Bruttomonatsentgelt von 3.464 Euro erzielten.
Weitere Ergebnisse in den erfragten Differenzierungen können den Tabellen 11 
und 12 im Anhang entnommen werden.*
Der Bundesregierung liegen keine Kenntnisse vor, wie viele Leiharbeitnehme-
rinnen und Leiharbeitnehmer ein geringeres Bruttomonatseinkommen erzielen 
als vergleichbare Beschäftigte. Alternativ kann Tabelle 13 im Anhang entnom-
men werden, in welchen Berufssegmenten (Zusammenfassungen von Berufs-
hauptgruppen der Klassifikation der Berufe 2010 (KldB 2010), siehe http://bpa
q.de/bmas-a7) sozialversicherungspflichtig beschäftigte Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmer im Mittel ein geringeres Bruttomonatsentgelt erzielten.
Bei der Interpretation von Entgeltverteilungen ist grundsätzlich zu beachten, 
dass sich beschäftigte Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer von ande-
ren Beschäftigten teils erheblich unterscheiden, beispielsweise in ihren sozio-
demographischen Eigenschaften oder in der Stabilität ihrer individuellen Er-
werbsbiographien. Ein einfacher Vergleich der mittleren Bruttoarbeitsentgelte 
greift daher zu kurz und dient nur als erster Anhaltspunkt. Berücksichtigt man 
zusätzlich die systematischen Unterschiede zwischen den beiden Gruppen, ver-
ringert sich die Lohndifferenz deutlich. Auch die Beschäftigungsstruktur bei 
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern unterscheidet sich von der 
Beschäftigung insgesamt merklich. So übt gut die Hälfte aller vollzeitbeschäf-
tigten Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer eine Helfertätigkeit aus, 
die im Allgemeinen eine niedrigere Entlohnung mit sich bringt. Zum Unter-
schied der mittleren Entgelte von Leiharbeitnehmern und Nichtleiharbeitneh-
mern und inwieweit dieser strukturell bedingt ist, wird auf den Methoden-
bericht „Bereinigter Pay Gap von Leiharbeitnehmern“ der Statistik der Bundes-
agentur für Arbeit verwiesen (Methodenbericht-Pay-Gap-Leiharbeitnehmer.pdf 
(arbeitsagentur.de).

7. Wie viele Leiharbeitskräfte waren nach Kenntnis der Bundesregierung im 
Jahr 2020 absolut und prozentual nach einem, drei, sechs, neun, zwölf, 
15 und 18 Monaten

a) wieder arbeitslos gemeldet;

b) in einem anderen Verleihunternehmen beschäftigt;

c) in einem Arbeitsverhältnis außerhalb der Leiharbeit beschäftigt,

d) und wie viele Leiharbeitskräfte wurden vom Entleihbetrieb übernom-
men

(bitte jeweils nach Geschlecht und mit Vergleichszahlen 2018 und 2019 
differenzieren)?

Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit wur-
den im Jahr 2020 rund 944.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungs-

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/32648 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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verhältnisse von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern beendet. Von 
diesen waren 30 Tage nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses rund 
198.000 erneut als Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer tätig, wäh-
rend weitere rund 274.000 Personen nicht als Leiharbeitnehmerinnen und Leih-
arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren.
Weitere Ergebnisse zum Verbleib von ehemaligen sozialversicherungspflichtig 
beschäftigten Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern 30 sowie 90 Tage 
nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses können der Tabelle 14 im 
Anhang entnommen werden.* Daten für die weiteren erfragten Verbleibsdauern 
sind nicht verfügbar. Informationen zum Entleihbetrieb liegen der Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit nicht vor. Entsprechend können keine Aussagen 
darüber getroffen werden, ob eine Übernahme durch den Entleihbetrieb statt-
gefunden hat oder Beschäftigte den Betrieb gewechselt haben.

8. Hat die Corona-Pandemie nach Ansicht der Bundesregierung die Leih-
arbeitsbranche anders getroffen als andere Branchen, und falls ja, sieht die 
Bundesregierung vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus der Corona-
Pandemie einen gesonderten politischen Handlungsbedarf bei der Regulie-
rung der Leiharbeitsbranche?

Die Zeitarbeitsbranche ist erfahrungsgemäß besonders konjunktursensibel. Sie 
war laut Daten des IAB-Betriebspanels 2020 besonders stark negativ von der 
ersten Phase der Covid-19-Pandemie im ersten Halbjahr 2020 betroffen. Die 
Geschäftserwartungen waren deutlich pessimistischer als in anderen Branchen. 
Dadurch fielen die personalpolitischen Reaktionen, etwa der Einsatz von Kurz-
arbeit oder das Nichtnachbesetzen offener Stellen, wesentlich stärker aus als in 
den meisten Branchen.
Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig und nicht alle sind auf die 
Covid-19-Pandemie zurückzuführen. Bereits im Jahr 2019 gab es in der 
Branche konjunkturelle Dämpfer, die sich in der Folgezeit verstärkt haben. Für 
die Branche war in der Vergangenheit der Verleih in die Automobilindustrie 
und ihre Zulieferbetriebe sehr wichtig. Durch den Strukturwandel in Richtung 
E-Antrieb wandelt sich in diesem Wirtschaftsbereich der Personalbedarf deut-
lich stärker. Auch aktuell ist die Situation in der Automobilindustrie insbeson-
dere angesichts von Lieferengpässen bei Vorprodukten wie Mikrochips noch 
angespannt.
In einigen „systemrelevanten“ Bereichen, die aufgrund der Covid-19-Pandemie 
eine erhöhte Nachfrage nach Arbeitskräften hatten, gab es zwar zusätzliche 
Vermittlungen von Leiharbeitskräften, die aber die Ausfälle an anderer Stelle 
quantitativ nicht kompensieren konnten.
Die Bundesregierung hat auf die sich durch die Covid-19-Pandemie ergeben-
den außergewöhnlichen Umstände auf dem Arbeitsmarkt mit einer Sonderrege-
lung reagiert, die Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern den Bezug 
von Kurzarbeitergeld ermöglicht. Nach dem Auslaufen dieser Sonderregelung 
gilt wieder die bisherige grundsätzliche Risikoverteilung, nach der der Ver-
leiher das branchenübliche Risiko trägt, dass er seine Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmer überhaupt nicht oder teilweise nicht an Entleiher zur 
Arbeitsleistung überlassen kann und dennoch das Arbeitsentgelt zahlen muss.

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/32648 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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